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Förderer und 
Wächter   
DER DIGITALEN 
TEILHABE
Gastbeitrag des Landeskompetenzzentrums Barrierefreie IT

 D
as Landeskompetenz-
zentrum Barrierefreie IT 
(LBIT) besteht seit  
1. Februar 2021 und ist 
in dieser Form einzig
artig in Deutschland. Es 
wurde gegründet, um 
die öffentlichen Stellen 

im Land Hessen bei der Entwicklung 
von barrierefreien Webseiten, Doku-
menten und mobilen Anwendungen 
vollumfänglich zu unterstützen. Das 
LBIT ist die zentrale Organisationsein-
heit der Beauftragten der Hessischen 
Landesregierung für barrierefreie IT 
und digitale Teilhabe, Prof. Dr. Erdmuthe 
Meyer zu Bexten, die für die Durchset-
zung und Einhaltung der EU-Richtlinie 
zur Barrierefreiheit von Websites und 
mobilen Anwendungen öffentlicher 
Stellen verantwortlich ist (Europäische 
Richtlinie 2016/2102). Neben dem Lan-
deskompetenzzentrum leitet sie auch 
die Durchsetzungs- und Überwachungs-
stelle, die sämtliche öffentlichen Stellen 
in Hessen bei der Umsetzung der ge-
nannten Richtlinie berät, umfangreiche 
Informationen bereitstellt und für das 
Thema barrierefreie IT sensibilisiert. 
Seinen Sitz hat das LBIT im Regierungs-
präsidium Gießen. Die Unterstützungs-
angebote sind vielfältig und dienen zur 
organisatorischen und praktischen Um-
setzung der barrierefreien IT: 

➜ �Beratung und Schulungen: Durch 
Schulungen und gezielte Beratun-
gen sensibilisiert das LBIT für die Be-
deutung von Barrierefreiheit und be-
fähigt Mitarbeitende der öffentlichen 

Stellen in Hessen dazu, digitale Inhalte 
unter Berücksichtigung unterschied-
licher Bedürfnisse zu erstellen.

➜ �Barrierefreie Webseitengestaltung:  
Mit Expertise in der Entwicklung bar-
rierefreier Webseiten nach internatio
nalen Standards, wie beispielsweise 
den Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG), gewährleistet 
das LBIT die Zugänglichkeit digitaler 
Inhalte.

➜ �Barrierefreie Dokumentenerstel-
lung: Das LBIT unterstützt bei der 
Erstellung barrierefreier digitaler 
Dokumente in verschiedenen Forma-
ten, um sicherzustellen, dass Infor-
mationen für alle zugänglich sind.

➜ �Mobile Anwendungen: Das LBIT bie-
tet Know-how und Unterstützung für 
die Entwicklung barrierefreier mobi-
ler Anwendungen, um sicherzustel-
len, dass Apps und mobile Dienste 
für eine vielfältige Nutzerbasis zu-
gänglich sind.

➜ �Qualitätssicherung: Durch die 
Durchführung von gesetzlich gefor-
derten Tests und Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen stellt die Überwa-
chungsstelle im LBIT sicher, dass 
digitale Angebote wie Webseiten 
und mobile Anwendungen den 
höchsten Standards entsprechen 
und eine optimale Usererfahrung für 
alle bieten.

Die Durchsetzungsstelle des Landes 
Hessen überprüft und setzt die Barriere-
freiheitsvorgaben in enger Zusammen-

Informations- und  
Nachschlagewerke
Auf seiner Webseite hat das LBIT zahl-
reiche Handreichungen, Informations-
sammlungen und Lernvideos rund  
um die digitale Barrierefreiheit gebün-
delt. 

OZG-Hotline
Das LBIT hat mit der OZG-Hotline eine 
Telefon-Hotline ins Leben gerufen, die 
Bürgerinnen und Bürgern bei techni-
schen Fragen zur digitalen Antragstel-
lung hilft.  

   �OZG Hotline: 0641 303-3355
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arbeit mit öffentlichen Stellen durch, 
während die Überwachungsstelle sys-
tematische Prüfungen durchführt und 
zur kontinuierlichen Verbesserung bei-
trägt. 

Als hessenweite zentrale Instanz über-
nimmt das LBIT zudem die Zuständig-
keit im Rahmen des Barrierefreiheits-
stärkungsgesetzes (BFSG) und somit 
die Marktaufsicht und Umsetzungsun-
terstützung für die Privatwirtschaft. Die 
Erweiterung des verpflichtenden An-
wendungsbereiches der digitalen Barri-
erefreiheit sowie die Verortung der Zu-
ständigkeit im LBIT verdeutlicht die 
wachsende Bedeutung der Umsetzung 

und Überwachung digitaler Barriere-
freiheitsstandards. In einer sich immer 
stärker digitalisierenden Welt ist das 
LBIT somit nicht nur Wegbereiter und 
Begleiter, sondern auch Wächter einer 
inklusiven digitalen Gesellschaft.

Zusammenarbeit mit Multiplikatoren
Das LBIT nimmt eine essenzielle Funk
tion als Überwachungs- und Durchset-
zungsstelle der gesetzlichen Vorgaben 
im Bereich der barrierefreien Informati-
onstechnik ein. Seine Rolle als zentrale 
Anlaufstelle für Beratungsgesuche und 
Weiterbildungsmöglichkeiten ermög-
licht dem LBIT, zahlreiche Projekte auf 
Landesebene durchzuführen. Gleich-

zeitig ist es in ähnlich umfangreiche 
Projekte auf Bundesebene involviert.

Ein herausragendes Projekt auf Landes-
ebene ist die Einführung der sogenann-
ten RBITs, also ausgewählten Ansprech-
personen für barrierefreie IT in den hes-
sischen Landesministerien, der Staats-
kanzlei und im Geschäftsbereich des 
Hessischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit. Seit 2023 fun-
gieren die RBITs als SPOC (single point 
of contact) und sammeln alle Anfragen 
zu barrierefreier IT, um dafür gemein-
sam mit dem LBIT Lösungen zu entwi-
ckeln. Gleichzeitig agieren die RBITs als 
Multiplikatoren, indem sie Informatio-
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Kompetenzturbo 
Digitalisierung
Das LBIT beteiligt sich in dem vom IT-
Planungsrat geförderten Projekt 
„Innovative Weiterbildungskonzepte – 
Kompetenzturbo Digitalisierung“. Im 
Rahmen der Kooperation mit dem 
eGov-Campus wurde dafür der Kurs 
„Digitale Barrierefreiheit – Teilhabe für 
alle“ entwickelt. 

Vorgabe für die Software-
Entwicklung
Der BaSiS-Standard bietet eine Über-
sicht über die wesentliche Anforderun-
gen, die bei IT-Projekten und -Lösun-
gen hinsichtlich der Barrierefreiheit 
beachtet werden müssen. 

„�In einer sich immer stärker digitalisierenden Welt 
ist das LBIT somit nicht nur Wegbereiter und 
Begleiter, sondern auch Wächter einer inklusiven 
digitalen Gesellschaft.“

Kai Puchert  
Landeskompetenzzentrum 
Barrierefreie IT
LBIT@rpgi.hessen.de

Randy Uelman 
stellv. Leiter der Stabsstelle 
Landeskompetenzzentrum 
Barrierefreie IT, Marktüberwa-
chungs-, Durchsetzungs- und 
Überwachungsstelle des Landes 
Hessen. 
LBIT@rpgi.hessen.de

Prof. Dr. Erdmuthe  
Meyer zu Bexten 
Beauftragte der Hessischen
Landesregierung für barriere-
freie IT und digitale Teilhabe
LBIT@rpgi.hessen.de

nen wie beispielsweise zu Gesetzesän-
derungen, neuen Vorgaben und techni-
schen Aspekten an die relevanten Ad-
ressaten in ihren Ressorts verteilen.

Standards und Orientierungshilfen
An diese Projekte knüpft der vielver-
sprechende Ansatz von BaSiS (Barriere-
freie IT, IT-Sicherheit, Datenschutz) an. 
Dieser Standard wurde von der Landes-
beauftragten für barrierefreie IT und 
digitale Teilhabe initiiert und in Zusam-
menarbeit mit dem hessischen Informa-
tionssicherheitsbeauftragten (CISO) so-
wie dem Hessischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit 
(HBDI) gemeinsam erarbeitet und dient 
als grundlegende Vorgabe für die Soft-
ware-Entwicklung. Das Ziel von BaSiS 
ist es, sicherzustellen, dass gesetzliche 
und regulatorische Anforderungen in 
Bezug auf Barrierefreiheit, Informations-
sicherheit und Datenschutz bei IT-Pro-
jekten berücksichtigt werden. Die kon-
sequente Anwendung des BaSiS-Stan-
dards soll die Erfüllung normativer 
Vorgaben über den gesamten Lebens-
zyklus von IT-Lösungen hinweg sicher-
stellen und eine effektive Umsetzung 
ermöglichen.

Um die Übersicht der vielfältigen Anfor-
derungen der wichtigsten gesetzlichen 
Normen und Standards für digitale Bar-
rierefreiheit – der BITV 2.0 und der EN 
301 549 – zu erleichtern, hat das LBIT 
zudem in Zusammenarbeit mit dem 
BMI und dem ITZBund den Standardan-
forderungskatalog Barrierefreiheit ent-
wickelt. Dieser Katalog hilft dabei, die 
jeweils relevanten Anforderungen aus 
den verbindlichen Normen für die IT-
Maßnahmen des Bundes und der Län-
der herauszufiltern und in das Lasten-
heft aufzunehmen (siehe Seite 22). 

Darüber hinaus haben die Landesbe-
auftragte und das Institut für digitale 
Teilhabe an der Hochschule Bremen 
(HSB) ein gemeinsames Lernmodul für 
den eGov-Campus entwickelt. Dieses 
Modul zielt darauf ab, Teilnehmende 
von der Sensibilisierung über die recht-
lichen und technischen Grundlagen bis 
hin zur barrierefreien Umsetzung wei-
terzubilden. In diesem Jahr wird das 
Modul überarbeitet und an die neuen 
Rahmenbedingungen angepasst.

Nicht zuletzt ist das LBIT durch seine 
Sachkompetenzen und -gebiete in zahl-
reichen Gremien von Bund und Land 
aktiv involviert, was zu einem fortwäh-
renden Wissens- und Informationsaus-
tausch mit verschiedenen Stellen führt. 
Diese enge Verknüpfung mit verschie-
denen Gremien ermöglicht es dem 
LBIT, seine Expertise kontinuierlich zu 
erweitern und auf dem neuesten Stand 
zu bleiben.
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WEGWEISER  
für die Entwicklung 
und Beschaffung

 G
enau wie die Bundesbe-
hörden sind auch alle 
anderen öffentlichen 
Stellen verpflichtet, ihre 
digitalen Angebote bar-
rierefrei zur Verfügung 
zu stellen. Das betrifft 
nicht nur Webseiten, Do-

kumente und mobile Anwendungen, 
sondern auch Anwendungen der digi-
talen Verwaltung und elektronische 
Verwaltungsabläufe. 

Für die Entwicklerinnen und Entwickler 
dieser Fachanwendungen gilt es, den 
Überblick zu bewahren. Die Beauftrag-
te der Hessischen Landesregierung für 
barrierefreie IT und digitale Teilhabe 
hat auf der Webseite des LBIT dafür ein 
breites Online-Informationsangebot 
geschaffen. Daneben gibt es in Koope-
ration mit dem Bundesministerium des 
Innern und für Heimat (BMI) sowie dem 
Informationstechnikzentrum Bund (ITZ-
Bund) ein übergreifendes Bundespor-
tal für digitale Barrierefreiheit. Dort 
finden die Akteure von geltenden Nor-
men bis hin zu Hilfestellungen alles, 
was bei der Integration von Barriere-
freiheit als fester Bestandteil in der IT- 
Entwicklung und -Beschaffung wichtig 
ist.

Mit wenigen Klicks zu mehr Übersicht
Herzstück des Portals ist der sogenann-
te Standardanforderungskatalog. Seit 
Ende 2023 steht er in neuer Fassung 
und aktualisiertem Design zur Verfü-
gung. Er dient IT-Entwicklerinnen und 
-Entwicklern als Richtschnur für ihre Lö-
sungen: Mit nur wenigen Klicks können 

die Anforderungen an die jeweilige 
(Fach-)Anwendung zusammengestellt 
und übersichtlich exportiert werden. So 
hilft der Katalog dabei, in der Vielzahl 
der Barrierefreiheitsanforderungen die-
jenigen zu identifizieren, die auf die 
spezifische IT-Lösung zutreffen. 

Um eine Übersicht der jeweils gelten-
den Anforderungen zu erhalten, sind 
lediglich zwei Fragen per Auswahl
menü zu beantworten:

1. �Welche Art der IT-Lösung wird entwi-
ckelt oder angeschafft?

2. �Welche der folgenden Eigenschaften 
treffen zu (z. B. Basisfunktionalität, 
Audio, Video etc.)?

Nach der Auswahl der Kriterien für die 
jeweilige IT-Anwendung kann ein aus-
führlicher Anforderungskatalog erstellt 
werden. So reicht beispielsweise bei ei-
ner mobilen Anwendung mit Video- 
und Audiofunktionalitäten die Liste der 
Anforderungen von der Veröffent
lichung der Barrierefreiheitserklärung 
über die Audioausgabe visueller Infor-
mationen bis zu dem Hinweis, dass Be-
dienelemente auch taktil wahrnehmbar 
angeboten werden. Zu jeder Anforde-
rung gibt es eine detaillierte Beschrei-
bung, die teilweise sogar konkrete Um-
setzungshilfen für die Entwicklerinnen 
und Entwickler enthält. Der Anforde-
rungskatalog dient auch als Referenz 
bei der Prüfung oder Beschaffung von 
IT, indem die gefilterten Aspekte in 
Ausschreibungen integriert werden 
können und somit die Umsetzung aller 
Normen und Richtlinien erleichtert.

Standardanforderungskatalog bietet praktische Tipps

Neben dem ausführlichen Online-
Angebot auf der Webseite des Lan-
deskompetenzzentrums Barriere-
freie IT (LBIT) sind auf dem Portal 
Barrierefreiheit von BMI, LBIT und 
ITZBund Informationen und Anfor-
derungen rund um die barriere-
freie IT gebündelt.

Die Umsetzung des Standardanfor-
derungskatalogs erfolgt durch 
KoliBri. KoliBri steht für „Kompo-
nentenbibliothek für die Barriere-
freiheit” und ist ein barrierefreier 
Standard für webbasierte Benut-
zeroberflächen. Als Open-Source-
Software kann es weitergegeben 
und weiterentwickelt werden. 
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Das gemeinsame Portal von BMI und 
LBIT samt Standardanforderungskata-
log soll neben der öffentlichen Verwal-
tung auch Unternehmen, Vereinen und 
Verbänden sowie weiteren öffentlichen 
Stellen auf Landes- und Kommunalebe-
ne als Orientierungshilfe dienen. Dazu 
wird es von den Herausgebern kontinu-
ierlich weiter ausgebaut und aktuali-
siert. Für 2024 ist geplant, mit Unter-
stützung durch die Initiativen „BIT 
inklusiv“ und „Teilhabe 4.0“ praxisnahe 
Beispiele mit ersten Schritten zur digi-
talen Barrierefreiheit online zu stellen. 

Denn diese Projekte verfolgen das Ziel, 
die Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen am Arbeitsleben zu fördern 
und die Gestaltung barrierefreier IT in 
öffentlichen Verwaltungen und Unter-
nehmen zu unterstützen.

Prof. Dr. Erdmuthe  
Meyer zu Bexten 
Beauftragte der Hessischen Lan-
desregierung für barrierefreie IT 
und digitale Teilhabe
LBIT@rpgi.hessen.de

Die Projekte „Teilhabe 4.0 – Digitalisie-
rung der Arbeitswelt barrierefrei 
gestalten“ sowie "BIT Inklusiv" verfol-
gen das Ziel, die Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen am Arbeits-
leben zu fördern und die Gestaltung 
barrierefreier IT in öffentlichen Verwal-
tungen und Unternehmen zu unter-
stützen.  
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